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1.  Der Rahmen

Die österreichische Bundesverfassung kennt kein Grundrecht auf 
menschenwürdige Wohnversorgung. Dennoch bemüht sich der 
soziale Rechtsstaat Österreich darum, dass jeder auf seinem Terri-
torium lebende Mensch ein Dach über dem Kopf hat, auch wenn 
er es sich nicht mit seinem „auf dem Markt“ erwirtschafteten Ar-
beitseinkommen, sondern nur mit Transferleistungen verschaf-
fen kann. Zu diesem Zweck agieren Gebietskörperschaften als teils 
sozial-, teils marktorientierte Wohnraumanbieter und Förderer des 
sozialen Wohnbaus und seiner Adressaten. Ein bedeutendes Inst-
rument aktiver staatlicher Wohnungspolitik ist aber weiterhin das 
Privatrecht. Die Miete von Wohn- und Geschäftsräumen auf dem 
„freien“ Wohnungsmarkt ist seit einem Jahrhundert Gegenstand 
heftiger politisch-ideologischer Kontroversen, die in zahlreichen 
Gesetzen lebhaften und verworrenen Ausdruck gefunden haben. 
Die Gesetzgebung im Mietrecht ist immer wieder das Ergebnis 
von Kompromissen zwischen Mieter- und Vermietervertretern mit 
unterschiedlichen Wertvorstellungen, die im Gesetz und in den 
Materialien kaum einen Niederschlag finden.1

War der im ABGB geregelte Mietvertrag über Räume bloß 
ein der Privatautonomie anvertrauter Konsensualvertrag über die 
entgeltliche Gebrauchsüberlassung an unverbrauchbaren Sachen, 
operiert der aus der Zeit des Ersten Weltkrieges herrührende ge-
setzliche Mieterschutz mit Eingriffen in die Vertragsfreiheit:

●● Auflösungsbeschränkungen („Kündigungsschutz“)
●● Mietzinsobergrenzen
●● vertragliche Mindeststandards („zwingende Vertragsschablone 

MRG“)
●● Weitergaberechte
●● ein formloses Außerstreitverfahren

In der Klassengesellschaft des Mieterschutzes, der nicht am schüt-
zenswerten Subjekt (Mieter), sondern am Objekt (Gebäude) an-
knüpft, bilden die den Marktkonditionen ausgelieferten „ABGB-
Bestandnehmer“ (zu denen neben Pächtern und Flächenmietern 
auch die Mieter von in § 1 Abs 2 MRG genannten Objekten zäh-
len) die Unterprivilegierten, während den Mietern von Bestand-
objekten, die in § 1 Abs 4 MRG aufgezählt sind, zumindest der 

1	 5 Ob 191/12t.
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Kündigungs-, Befristungs- und Räumungsschutz gewährt wird. 
Dem rudimentären Mieterschutz der tendenziell sozial schwäche-
ren Untermieter steht – im Vollanwendungsbereich des MRG – 
ein vollständig ausgebildeter Mieterschutz der Hauptmieter  
gegenüber. Innerhalb der privilegierten Klasse der Hauptmieter 
lassen sich Abstufungen nach befristeten und unbefristeten Ver
trägen sowie nach der Zulässigkeit des gemäß § 16 Abs 1 MRG 
angemessenen Mietzinses oder des Richtwertmietzinses gemäß 
§ 16 Abs 2 MRG treffen. 

Angesichts ungelöster sozialer Probleme („neue“ Armut, 
durch Familienzerfall ausgelöster Wohnungsmangel, Migration, 
„Greißlersterben“, Verödung der Innenstädte) bleibt das Miet­
recht von zwangswirtschaftlichen Elementen geprägt. Aller-
dings versucht der Gesetzgeber seit Mitte der 1990er-Jahre, zur 
Lösung dieser Probleme – geprägt vom Zeitgeist des Neoliberalis-
mus – verstärkt die Regelungsmechanismen des Marktes (An-
gebotserweiterung auf dem Wohnungsmarkt durch Lockerung der 
Mietzinsbeschränkungen) auch für sozial motivierte wohnungs-
politische Ziele heranzuziehen. Tendenziell soll das Mietrecht  
liberalisiert und so an die Gegebenheiten des Immobilienmarktes 
herangeführt werden, dass auch bei Vermietung zu Marktkonditi-
onen die Wohnkosten in einem sozial verträglichen Verhältnis 
zum Haushaltseinkommen stehen. 

Seit einigen Jahren werden Mieter verstärkt als Konsumenten 
geschützt. Auch der „private“ Vermieter, der sich zur Vertragser-
füllung dritter Personen bedient2,wird als Unternehmer im Sinne 
des KSchG beurteilt, wenn er in seinem Haus mehr als fünf Miet
objekte längerfristig in Bestand gibt.3 Als Unternehmer „ist ein 
Bestandgeber anzusehen, wenn er dritte Personen beschäftigt, eine 
Mehrzahl dauernder Vertragspartner (zB eine Mehrzahl von Miet-
verträgen) vorhanden ist, die eine nach kaufmännischen Grund-
sätzen geführte Buchhaltung erforderlich machen, und/oder län-
gerfristige Vertragsbindungen bestehen und die Einschaltung von 
anderen Unternehmen oder Erfüllungsgehilfen erforderlich ist“4.

Grundsätzlich ist gemäß § 43 Abs 1 MRG der in dessen zeitli-
chen Geltungsbereich reichende Teil des Dauertatbestandes „Miete“  

2	 Wenn er sich keiner Hilfsperson bedient, ist der Vermieter aber noch nicht 
zwingend Verbraucher (5 Ob 155/10w); ihn trifft die Beweislast für seine 
Verbrauchereigenschaft, „wenn sich dies nicht klar aus den Umständen 
ergibt“ (2 Ob 154/12d).

3	 7 Ob 78/10m; RIS-Justiz RS0065317.
4	 2 Ob 154/12d.
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nach dem jeweils aktuell geltenden Gesetz zu beurteilen.5 Auf vor 
dem Inkrafttreten eines Gesetzes abgeschlossene Sachverhalte – 
insbesondere auf die Wirksamkeit von Mietzinsvereinbarungen6 – 
ist aber das damals geltende materielle Recht anzuwenden. Man-
gelnder politischer Mut, in bestehende Dauerschuldverhältnisse 
(„wohlerworbene“ Rechte) einzugreifen, hat dazu geführt, dass 
insbesondere die Zeitpunkte des Mietvertragsabschlusses und 
der Mietzinsvereinbarung für das anwendbare materielle Recht 
ausschlaggebend bleiben. Abgestellt auf jahrzehntelang zurück-
liegende Vertragsabschlüsse (von Rechtsvorgängern) und auf an-
dere rational kaum nachvollziehbare Gesichtspunkte (Daten der 
Baubewilligung und Lage des Bestandobjektes im Dachboden, 
in Aufbauten und Zubauten) wird auf diese Weise im Mietrecht 
Gleiches besonders ungleich behandelt. 

Dazu kommt die Neigung des Mietrechtsgesetzgebers, Ge-
setzestechnik zur Verschleierung des Umstandes zu gebrauchen, 
dass die Kraft zur Anpassung des Rechts an neue gesellschaftliche 
Verhältnisse fehlt (Formelkompromisse), sodass es einer gewis-
sen Lust an der Lösung von Denksportaufgaben bedarf, um all-
tägliche Mietrechtsprobleme juristisch in den Griff zu bekommen. 
Die Bedeutung zentraler mietrechtlicher Normen, etwa jener des 
§ 1 Abs 2 Z 5 MRG, ist so unklar, dass wichtige Fragen des Le-
bensbereiches „Wohnen“ nicht durch ein dem Bürger unmittelbar 
zugängliches Gesetz, sondern – Jahre nach dem Inkrafttreten der 
Norm – durch einen letztinstanzlichen Richterspruch beantwor-
tet werden müssen. Da sich wegen des oftmaligen Zwanges zum 
Kompromiss oder wegen unreflektierter Anlassgesetzgebung den 
gesetzlichen Regelungen kaum einheitliche Wertungsprinzi­
pien entnehmen lassen, hat der OGH der wörtlichen Interpretation 
des MRG den Vorrang eingeräumt,7 damit das Gesetz seiner Auf-
gabe, einen eindeutigen und verlässlichen Rahmen für rechtsge-
schäftliche Dispositionen zu bieten, einigermaßen gerecht werden 
kann. 

5	 Würth/Zingher/Kovanyi23 § 43 MRG Rz 1; JBl 1989, 447 mwN.
6	 MietSlg 45.526; JBl 1988, 525 = MietSlg 40.594/3.
7	 MietSlg 52.002.
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2.  Verwandte Rechtsverhältnisse 

2.1.  Fluchtversuche aus dem MRG

Das MRG enthält nahezu ausschließlich zugunsten des Mieters 
zwingende Normen8, seine Anwendbarkeit kann vertraglich nicht 
ausgeschlossen werden.9 Manche Vertragspartner, die Räume zum 
Gebrauch überlassen, versuchen daher, die Schutzbestimmungen 
des MRG durch ein „Ausweichen“ in einen verwandten Ver-
tragstyp oder in einen atypischen Vertrag zu umgehen. Nach stän-
diger Rechtsprechung besteht eine – widerlegbare – gesetzliche 
Vermutung für die Vollanwendbarkeit des MRG,10 wenn ein 
Mietvertrag über Wohn- oder Geschäftsräumlichkeiten vorliegt. 
Die Behauptungs- und Beweislast für eine Ausnahme aus dem 
Vollanwendungsbereich des MRG trifft den (vermuteten) Vermie-
ter als durch die Ausnahme Begünstigten.11 Zur Bestimmung der 
Rechtsnatur eines Vertrages ist die Erforschung der Parteiabsicht 
und des Vertragszwecks – nicht die Bezeichnung – von entschei-
dender Bedeutung.12

2.2.  Leihe (§§ 971 ff ABGB)

Die unentgeltliche Überlassung des Gebrauchs einer unver-
brauchbaren Sache auf bestimmte Zeit begründet einen Leihver-
trag. Die Dauer kann sich zwar lediglich aus dem Gebrauchs-
zweck ergeben, sie muss aber erschließbar sein. Dies ist etwa bei 
einer Überlassung auf Lebenszeit, für die Dauer einer Ehe, bis zur 
Erlangung einer anderen Wohnmöglichkeit oder für die Dauer des 
Bedarfs des Entlehners der Fall.13

8	 MietSlg 49.224, 41.192.
9	 MietSlg 51.212, 40.212.
10	 5 Ob 120/10y; wobl 2005/70.
11	 wobl 2005/70; MietSlg 51.221, 50.252, 40.405, 40.210, 39.215, 39.205/20. 

Wenn es um den einstweiligen Mietzins gemäß § 382f EO geht, ist aber 
der Mieter der durch die nicht volle Anwendbarkeit des MRG Begünstigte.

12	 MietSlg 31.158.
13	 immolex 2008/25. Diese höchstgerichtliche Entscheidung setzt sich nicht 

mit der Frage auseinander, ob nicht auch die unentgeltliche Gebrauchs-
überlassung auf unbestimmte Zeit mit beidseitiger Kündigungsmöglich-
keit unter Einhaltung von Kündigungsterminen und Kündigungsfristen 
als Leihe zu beurteilen ist.
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Der Entlehner hat nur jenen Aufwand zu tragen, der durch 
den Gebrauch der Sache (Gebrauchskosten) oder durch sei-
ne Verpflichtung, die Sache unversehrt zurückzustellen, erfor-
derlich wird.14 Die Übernahme jener Betriebskosten, die mit 
dem Gebrauch des Objektes „ordentlicherweise verbunden 
sind“ (§ 981  ABGB)15, macht den Vertrag daher nicht entgelt-
lich (und damit nicht zur Miete).16 Der Aufwand, der schon aus 
der Bereitstellung von Räumlichkeiten entsteht, gehört nicht zu 
den Gebrauchskosten im Sinne des § 981 ABGB, weil der Ge-
brauchsüberlasser durch die Überwälzung solcher Kosten von 
Verbindlichkeiten befreit wird, die ihn auch ohne das Benützungs-
verhältnis träfen, es bleiben ihm also Aufwendungen erspart.17 Die 
Übernahme der Grundsteuer, von Bankgebühren, Reparaturkos-
ten, „Rücklagenbeiträgen“, Prämien für die Versicherung der Lie-
genschaft oder die Übernahme der Rückzahlung des Darlehens, 
das zur Anschaffung der Räumlichkeit aufgenommen wurde, ist 
bereits als Entgelt für die Gebrauchsüberlassung anzusehen.18

Der Unentgeltlichkeit steht es aber gleich, wenn ein so niedri-
ges Entgelt zu bezahlen ist, dass es gegenüber dem Wert der Benüt-
zung wirtschaftlich nicht ins Gewicht fällt (Anerkennungszins).19 
Den Maßstab hiefür bildet in der Regel der höchstzulässige (außer- 
halb des Vollanwendungsbereiches des MRG der ortsübliche20) 
Mietzins im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.21

2.3.  Prekarium (§ 974 ABGB)

Die Bittleihe (Prekarium) ist ein Leihvertrag mit – auch konklu-
dent22 – vereinbarter freier Widerrufbarkeit durch den Verlei-
her; sie erlischt mit dem Widerruf. Die Unentgeltlichkeit (ohne 
weitere Vereinbarung) ist bloß ein Indiz für die Widerruflichkeit.23 

14	 1 Ob 132/08f.
15	 1 Ob 132/08f.
16	 7 Ob 218/14f; wobl 2006/103; MietSlg 54.113.
17	 10 Ob 26/13s.
18	 7 Ob 218/14f; wobl 2006/103; MietSlg 43.043.
19	 immolex 2009/31; MietSlg 54.113, 51.099, 44.134.
20	 MietSlg 59.126, 54.113; wobl 2006/103; OGH 16. 9. 2008, 1 Ob 132/08f 

(wo für die Annahme eines Anerkennungszinses eine Grenze von etwa 
10 % des im Zeitpunkt der Gebrauchsüberlassung ortsüblichen Entgelts 
gezogen wird).

21	 10 Ob 26/13s; wobl 2001/188.
22	 MietSlg 59.109.
23	 MietSlg 54.110.
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Eine jederzeitige Widerrufsmöglichkeit liegt nicht vor, wenn die 
Dauer der Benützung vom Eintritt eines künftigen Ereignisses ab-
hängt, mag dieses beeinflussbar sein oder nicht.24 Wer ein Prekari-
um behauptet, muss den Beweis des rechtserzeugenden Sachver-
haltes, aus dem die Bittleihe ableitbar ist, erbringen.25

2.4.  Familiäres Wohnverhältnis

Familienmitglieder (im weiteren Sinn) leben oft aus natürlichem 
Zusammengehörigkeitsgefühl heraus26 – ohne auf die Begrün-
dung eines Benützungsrechts gerichteten rechtsgeschäftlichen 
Willen – unter einem Dach mit dem Liegenschaftseigentümer. 
Diesen „familienrechtlichen“ Wohnverhältnissen, die meist Aus-
fluss oder Nachwirkungen gesetzlicher Unterhaltsansprüche oder 
des Ehegattenanspruchs nach § 97 ABGB27 sind, fehlt also eine 
vertragliche Bindung. Eine Bindungsabsicht ist unter Familien
angehörigen umso eher anzunehmen, je mehr ein Konnex zu 
einer (früheren) Unterhaltsschuld fehlt.28 Rechtsgeschäftliche 
Willenserklärungen müssen unter Familienangehörigen nicht so 
deutlich und bestimmt abgegeben werden wie unter Fremden.29 
Je enger das Angehörigenverhältnis und je deutlicher der Unter-
haltskonnex ist, desto eher liegt ein bloß faktisches familiäres Be-
nützungsverhältnis vor.30 Den Bewohner trifft keine rechtliche 
Verpflichtung zur Entgeltzahlung als Gegenleistung für die 
Wohnraumüberlassung. Beitragsleistungen zu Kost und Logis 
oder zur (sonstigen) Haushaltsführung bewirken kein Umschlagen 
in ein Mietverhältnis, solange diesen Leistungen keine bestimm-
bare Entgeltvereinbarung zugrunde liegt.31 Der über die Wohnung 
Verfügungsberechtigte darf die Benützung (nach dem Wegfall 
familienrechtlicher Ansprüche) jederzeit durch Räumungsklage 
beenden.

24	 MietSlg 53.113.
25	 MietSlg 52.106, 48.096.
26	 MietSlg 57.006, 41.003.
27	 MietSlg 56.006: Der wohnungsbedürftige Ehegatte hat gegen den anderen 

einen Anspruch auf alle Vorkehrungen zur Erhaltung der Wohnung (zB 
Mietzinszahlung, Erhebung von Einwendungen gegen eine Aufkündi-
gung).

28	 MietSlg 54.006.
29	 wobl 2006/47; MietSlg 56.047.
30	 Pesek in Schwimann/Kodek4 § 1090 ABGB Rz 26.
31	 MietSlg 51.117, 42.060, 42.005.
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Da mit der Aufnahme einer Lebensgemeinschaft allein we-
der dingliche oder obligatorische noch familienrechtliche Bezie-
hungen entstehen, kann der Lebensgefährte, der Eigentümer oder 
Mieter der Wohnung ist, die die Lebensgefährten bewohnen, je-
derzeit, jedenfalls aber nach Aufhebung der Gemeinschaft, die 
Räumung verlangen und mit der Räumungsklage durchsetzen.32 
Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn der ehemalige Lebens
gefährte einen von der Lebensgemeinschaft unabhängigen Rechts
titel (der im Zweifel nicht anzunehmen ist) besitzt. Die gegen 
den ehemaligen Lebensgefährten – als Eigentumsklage (§ 366 
ABGB) – gerichtete Räumungsklage ist auch nicht sittenwidrig, 
solange sie nicht ausschließlich Schädigungszwecke verfolgt und 
damit schikanös ist.33

Unterhaltsberechtigte Kinder aus aufgelösten Ehen und Le-
bensgemeinschaften haben kein gesetzliches Recht, als Natural-
unterhalt eine bestimmte Wohnung, also die Wohnung des nicht 
obsorgeberechtigten Vaters (meist ist es der Vater), weiterzu- 
benützen, wenn für die obsorgeberechtigte Mutter der Rechtsgrund 
zur Benützung der Wohnung weggefallen ist.34 Andernfalls könn-
ten Räumungsverpflichtungen obsorgeberechtigter geschiedener 
Ehegatten und ehemaliger Lebensgefährten durch das Wohnrecht 
der Kinder umgangen werden. Mangels eines solchen Anspruchs 
der Kinder besteht aber kein daraus abgeleiteter Anspruch der 
Mutter auf Benützung der Wohnung, um darin die Obsorge für die 
Kinder auszuüben.35

2.5.  Obligatorisches Wohnrecht (§§ 504, 521 ABGB)

Die entgeltliche Gebrauchsüberlassung an Wohnräumen stellt im 
Zweifel einen Bestandvertrag dar. Wer das Vorliegen eines an-
deren Vertrages behauptet, muss dies im Prozess behaupten und 
beweisen.36 Entgeltlichkeit allein bewirkt zwar noch nicht die 
Anwendung des MRG37, sie legt aber einen unzulässigen Umge­
hungsversuch des Mieterschutzes nahe, weshalb es stets einer 
Prüfung unter diesem Aspekt bedarf.38

32	 3 Ob 202/08i; RIS-Justiz RS0011874; RS0010337.
33	 MietSlg 59.029.
34	 1 Ob 227/07h; 3 Ob 202/08i.
35	 MietSlg 59.005.
36	 MietSlg 41.072.
37	 MietSlg 34.193, 31.159.
38	 MietSlg 45.081.
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Das von der Rechtsprechung entwickelte, auch stillschwei-
gend39 begründbare obligatorische Wohnrecht (eine Ausformung 
des Gebrauchsrechts40) beinhaltet das unter Lebenden unübertrag-
bare und unvererbliche („höchstpersönliche“) Recht41, in der Re-
gel auf Lebensdauer42 Wohnräume („Teile eines Hauses“43) für 
die jeweiligen (nicht nur zur Zeit der Dienstbarkeitsbegründung44) 
eigenen Bedürfnisse zu gebrauchen.45

Ob der Begünstigte eine weitere Person aufnehmen darf, hängt 
vom Einzelfall ab. Eine Pflege- oder Dienstperson darf er schon 
dann in die Wohnräume aufnehmen, wenn er bloß in Teilberei-
chen auf Hilfe angewiesen ist.46 Auch die Aufnahme der Schwie-
germutter, um sie zu pflegen, ist vom Wohnungsgebrauchsrecht 
gemäß § 504 ABGB umfasst; auf eine familienrechtliche Ver-
pflichtung zur Aufnahme kommt es dabei nicht an.47

Gestattet der Eigentümer seinem Kind den Ausbau des Dach-
bodens auf dessen Kosten als Wohnung – etwa in Erwartung von 
Hilfeleistungen im Alter48 –, ist im Zweifel kein bloß familiäres 
Wohnverhältnis, sondern ein (schwerer auflösbares) obligatori-
sches Wohnrecht anzunehmen, weil aus diesem Verhalten der Par-
teien auf einen beiderseitigen Rechtsgeschäftswillen zu schließen 
ist.49 Aus wichtigem Grund kann auch ein obligatorisches Rechts-
verhältnis jederzeit einseitig aufgelöst werden.50

Der Einzelrechtsnachfolger des Liegenschaftseigentümers 
ist an einen obligatorischen Wohnrechtsvertrag nur dann gebun-
den, wenn er ihn im Wege der Vertragsübernahme, also auf-
grund einer Dreiparteieneinigung51, ausdrücklich oder schlüssig 
übernimmt. Eine gesetzliche Vertragsübernahme eines Dauer-
schuldverhältnisses enthält nur § 1120 ABGB für Bestandver

39	 MietSlg 38.036.
40	 MietSlg 54.057, 45.023.
41	 MietSlg 42.078.
42	 MietSlg 42.078.
43	 NZ 1993, 19.
44	 MietSlg 54.057.
45	 MietSlg 53.061; wobl 2001/77, 1998/205.
46	 MietSlg 53.059.
47	 8 Ob 10/10v.
48	 MietSlg 40.032.
49	 MietSlg 50.039.
50	 immolex 2006/143.
51	 MietSlg 53.058; wobl 2003/60.
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träge52; alle anderen obligatorischen Nutzungsrechte bedürfen der 
vertraglichen Übernahme durch den Erwerber mit Zustimmung 
der anderen „Beteiligten“.53 Ein derartiger rechtsgeschäftlicher 
Übertragungsakt liegt vor, wenn der Einzelrechtsnachfolger die 
Liegenschaft etwa „mit allen Rechten und Pflichten, mit denen sie 
sein Rechtsvorgänger benützt hatte“, übertragen erhält.54 

2.6.  Dingliches Wohnrecht (§§ 504, 521 ABGB)

Wird ein Wohnrecht mit dinglicher Wirkung begründet, ist es ge­
genüber jedermann wirksam. Nur aus besonders schwerwie-
genden Gründen kann der Verpflichtete dieses Dauerschuldver-
hältnis einseitig auflösen.55 Während diese Dienstbarkeit in der 
älteren Rechtsprechung56 noch als Recht bezeichnet wurde, das 
erst mit der Eintragung im Grundbuch entsteht, ist mittlerweile57 

klar, dass ein dingliches Wohnrecht immer dann vorliegt, wenn 
die Umstände (insbesondere die Absicht der Vertragspartner)58 
insgesamt den Schluss rechtfertigen, dass ein gegen jedermann 
wirksames Recht eingeräumt werden soll. Kennt der Erwerber 
der Liegenschaft das dingliche (aber nicht verbücherte) Wohn-
recht oder musste er es wegen Offenkundigkeit kennen – ist er 
also nicht gutgläubig –, ist er an dieses Wohnrecht (auch ohne 
vertragliche Überbindung) gebunden.59 Die Einräumung eines 
bloß obligatorischen Wohnungsrechts ist nur ausnahmsweise 
anzunehmen60, die Abgrenzung richtet sich nach der „Ausle-
gung des Erwerbstitels“61. Der dinglich Wohnberechtigte, dessen 
Wohnrecht nicht in das Grundbuch eingetragen ist, ist allerdings 
in der Insolvenz des Eigentümers dem Räumungsbegehren des In-

52	 8 Ob 7/07y; Würth in Rummel I3 § 1120 ABGB Rz 1; Binder/Pesek in Schwi­
mann/Kodek4 § 1120 ABGB Rz 5; offenbar aA MietSlg 51.035, 47.138, die 
diese Bestimmung nur auf Mietverträge für anwendbar erachten.

53	 MietSlg 51.035, 39.038; wobl 1996/80.
54	 MietSlg 53.058; wobl 1996/80; aA MietSlg 43.042, wonach der Einzel-

rechtsnachfolger ein obligatorisches Wohnrecht schon dann übernehmen 
muss, wenn er davon Kenntnis hatte oder wenn die Dienstbarkeit „offen-
kundig“ (vgl MietSlg 53.060) ist.

55	 4 Ob 198/13s (Mordversuch des Wohnberechtigten am Verpflichteten).
56	 MietSlg 45.022.
57	 MietSlg 51.037; wobl 1996/80.
58	 MietSlg 56.037; wobl 1996/80.
59	 MietSlg 56.037.
60	 MietSlg 51.037, 47.138.
61	 wobl 2003/60.
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